
 

 

 Bankverbindung  Bankverbindung  In Kooperation mit 

 Baden-Württembergische Bank 
Lörrach 
BLZ 600 501 01 
Kto.-Nr. 743 550 21 21 

 Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
Freiburg 
BLZ 300 606 01 
Kto.-Nr. 844 94  14 

 ConSigna GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
ConSigna GmbH, 
Steuerberatungsgesellschaft 
Freiburg 

Geschäftsführer: Dipl. Bw. (BA) Markus Welte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Susanne Schneider, Steuerberaterin 
Sitz der Gesellschaft: Lörrach – Amtsgericht Freiburg HRB 706861 – USt-IdNr. DE279491944 

 

 
 respond GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

 
WEKO respond GmbH   Haagener Straße 33   79539 Lörrach Haagener Straße 33 

79539 Lörrach 

Telefon (07621) 1538-0 

Telefax (07621) 1538-16 

Ihr Ansprechpartner: Markus Welte 

M.Welte@weko-respond.de 

www.weko-respond.de  
 

Lörrach, im Juli 2012 
 
 
Mandantenrundschreiben „Gemeinnützige Organisationen“ zum III. Quartal 2012 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Ihnen nun vorliegende Branchenbrief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder 
geplante Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen 
Anlass bieten, auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen. 
Bitte lesen Sie im Einzelnen: 
 
Inhalt 
 
1. Auskunftsanspruch von Konkurrenten gemeinnütziger Vereine 
2. Ausländischer Spendenempfänger muss gemeinnützig sein 
3. Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Konzessionsabgaben 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
WEKO 
 
gez.                                            gez. gez. 
Markus Welte Susanne Schneider Matthias Koch 
Steuerberater Steuerberaterin Steuerberater 
Wirtschaftsprüfer  
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1. Auskunftsanspruch von Konkurrenten gemeinnütziger Vereine 

Kernproblem 
Auch gemeinnützige Organisationen können z. B. beim Krankentransport oder im Rahmen der 
Pflegebereiche im Wettbewerb mit gewerblichen Anbietern stehen. In diesen Fällen kann es ein 
entscheidender Wettbewerbsvorteil sein, wenn man seine Leistungen zum ermäßigten (7 % USt) 
statt zum vollen Steuersatz (19 % USt) anbieten kann. Die gewerblichen Anbieter können die 
Richtigkeit bzw. Fehlerhaftigkeit des ermäßigten Umsatzsteuersatzes der gemeinnützigen 
Organisation durch eine Konkurrentenklage überprüfen lassen. Hierzu ist das Wissen über den 
angewendeten Umsatzsteuersatz der gemeinnützigen Organisation notwendig. 
Sachverhalt 
Das klagende Unternehmen betreibt den gewerblichen Transport von Blutkonserven, Blutproben 
u. ä. Nach klägerischer Ansicht würde ein gemeinnütziger Verein vergleichbare Leistungen 
lediglich mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz in Rechnung stellen. Hierin sah die Klägerin eine 
Wettbewerbsverzerrung und verlangte vom beklagten Finanzamt Auskunft über die Besteuerung 
der Vereins-Umsätze zur Vorbereitung einer Konkurrentenklage. Das Finanzamt lehnte dies unter 
Verweis auf das Steuergeheimnis ab. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof (BFH) - wie auch bereits das Finanzgericht - bejaht den Auskunftsanspruch. 
Voraussetzung dafür ist nur, dass eine unzutreffende Besteuerung und eine davon ausgehende 
erhebliche Beeinträchtigung des Unternehmens ernstlich in Betracht kommen. Diesem steht dann 
auch nicht mehr das Steuergeheimnis entgegen. Im Rahmen der anschließend gegebenenfalls zu 
erhebenden Konkurrentenklage ist dann zu entscheiden, ob ein Rechtsschutzanspruch des 
Unternehmens tatsächlich gegeben ist. 
Konsequenz 
Die Entscheidung des BFH steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) in Sachen Konkurrentenklage. Durch steuerliche Begünstigungen soll bzw. 
darf der Wettbewerb nicht beeinträchtigt werden. 
 

2. Ausländischer Spendenempfänger muss gemeinnützig sein 
Kernproblem 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2009 entschieden, dass auch Spenden an ausländische 
Empfänger grundsätzlich zum deutschen Spendenabzug berechtigen müssen. Zu klären ist 
nunmehr, ob der ausländische Spendenempfänger nach nationalem Recht die Anforderungen an 
eine gemeinnützige Organisation erfüllt. 
Sachverhalt 
Ein Steuerpflichtiger machte in seiner Einkommensteuererklärung Sachspenden an ein 
portugiesisches Seniorenheim als Sonderausgaben geltend. Der Heimbetreiber ist eine juristische 
Person, die mit einem rechtsfähigen Verein vergleichbar ist. Das Finanzamt versagte den 
Spendenabzug mit der Begründung, der Empfänger müsse Inländer sein. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass der Betreiber des Seniorenheims nach seiner 
Satzung gemeinnützige Zwecke förderte. Die Satzung enthielt aber keine ausdrücklichen 
Regelungen zur Mittelverwendung. Auch nach Auslegung aller Satzungsbestimmungen war die 
nach nationalem Recht erforderliche Vermögensbindung nicht erkennbar. Zudem enthielten die 
vom klagenden Steuerpflichtigen vorgelegten Spendenbescheinigungen keinen Nachweis 
darüber, dass der Empfänger die Gegenstände zur Förderung der gemeinnützigen Zwecke 
verwendet hatte. Der Spendenabzug war somit zu versagen. 
Konsequenz 
Die Entscheidung steht im Einklang mit dem zwischenzeitlich geänderten Gesetzestext. Danach 
ist der Spendenabzug zulässig, wenn die ausländische gemeinnützige Organisation steuerbefreit 
wäre, wenn sie inländische Einkünfte erzielen würde. Das letzte Wort hat aber nun der 
Bundesfinanzhof (BFH). 
 



 

 
 

3. Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Konzessionsabgaben 
Kernproblem 
Unter einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) ist bei einer Kapitalgesellschaft eine 
Vermögensverminderung oder verhinderte Vermögensvermehrung zu verstehen, die 
gesellschaftsrechtlich veranlasst ist und keine offene Gewinnausschüttung darstellt. Von einer 
gesellschaftsrechtlichen Veranlassung ist dabei regelmäßig auszugehen, wenn die 
Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter einen Vermögensvorteil verschafft, den sie einem Dritten 
in vergleichbaren Fällen nicht gewährt hätte. Diese Grundsätze gelten grundsätzlich auch für das 
Verhältnis eines Versorgungsbetriebs zu seiner Gebietskörperschaft. Im vorliegenden Fall hatten 
die Gerichte dabei über die zulässige Höhe der zu zahlenden Konzessionsabgabe "Wasser" zu 
entscheiden. 
Sachverhalt 
Die klagende GmbH war 100 %ige Anteilseignerin einer AG. Zwischen beiden bestand 
ertragsteuerlich ein Organschaftsverhältnis. Die AG, welche ebenso wie die GmbH ein 
Wasserversorgungsunternehmen war, zahlte an die Stadt eine Konzessionsabgabe "Wasser". 
Die zu zahlende Konzessionsabgabe bemaß die AG im Streitjahr 1994 nach dem für Gemeinden 
mit 100.001 bis 500.000 Einwohner maßgeblichen Prozentsatz von 15 %. Die Einwohnerzahl 
basierte auf den vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz für 1994 festgestellten Werten. 
Das Finanzamt ging hingegen von einer Einwohnerzahl von unter 100.000 aus und berief sich 
dabei auf die letzte Volkszählung aus dem Jahr 1987. Die Konzessionsabgabe hätte daher nur 
maximal 12 % betragen dürfen. Den Differenzbetrag qualifizierte sie als vGA und somit nicht 
abzugsfähige Betriebsausgabe. Der hiergegen gerichteten Klage der GmbH wurde nunmehr vor 
dem Bundesfinanzhof (BFH) stattgegeben. 
Entscheidung 
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kommt der BFH zu dem Ergebnis, dass die 15 % 
vorliegend zulässig sind und somit keine vGA gegeben ist. Zur Bestimmung des fremdüblichen 
Preises sei auf preisrechtliche Verordnungen abzustellen; hierbei stelle sich nur die Frage, auf 
welche. Die in der Konzessionsabgabenanordnung (KAE) 1941 vorgeschriebene Bestimmung der 
Einwohnerzahl anhand des Ergebnisses der Volkszählung aus dem Jahr 1939 sei jedenfalls 
verfassungswidrig und daher nichtig. Vielmehr sei auf die Konzessionsabgabenverordnung 1992 
abzustellen, die - wie vorliegend die Klägerin - auf die Daten der Statistischen Landesämter 
abstellt. Die in der Körperschaftsteuerrichtlinie 1990 wiedergegebene Auffassung, wonach auf die 
Ergebnisse der letzten durchgeführten Volkszählung abzustellen sei, wird abgelehnt. 
Konsequenzen 
Der BFH weist ausdrücklich darauf hin, dass die Gemeinden und Wasserversorger auch einen 
niedrigeren Konzessionssatz als den jeweiligen in der KAE enthaltenen Höchstsatz vereinbaren 
können. Dies hat zur Folge, dass in der Praxis stets eine klare, im Voraus getroffene, zivilrechtlich 
wirksame und tatsächlich durchgeführte Vereinbarung geschlossen werden muss. Anderenfalls 
droht im Fall des beherrschenden Gesellschafters die Feststellung einer vGA bereits aus 
formellen Gründen. 

 
 
Zusatzinformationen: 

1. Auskunftsanspruch von Konkurrenten gemeinnütziger Vereine 
BFH, Urteil v. 26.1.2012, VII R 4/11. Zur Konkurrentenklage: EuGH, Urteil v. 8.6.2006, C 430/04, 
DStR 2006 S. 1082. 
 
2. Ausländischer Spendenempfänger muss gemeinnützig sein 
FG Münster, Urteil v. 8.3.2012, 2 K 2608/09 E. Die Revision beim BFH ist zugelassen worden. 
 



 

 
 
3. Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Konzessionsabgaben 
BFH, Urteil v. 31.1.2012, I R 1/11. FG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 10.2.2010, 1 K 1292/06, DStRE 
2011 S. 1459. Bezug: § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG, Abschnitt 32 KStR 1990. 

 


